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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Ingrid Köppe und der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Beschäftigung ehemaliger Stasi-Mitarbeiter und BND-Bediensteter in privaten 
Sicherheitsfirmen 

Die Zeitschrift FOCUS Nr. 18/1993 berichtete kürzlich, daß das 
Münchener Sicherheitsunternehmen „Aviation Security" (A. S.) 
ehemalige Mitarbeiter der Stasi zusammen mit früheren Bedien-
steten westdeutscher Sicherheitsbehörden beschäftigt und daß 
die Firma A. S. u. a. an der Überwachung des Münchener Flug-
hafens mitwirkt. Die in einem solchen sicherheitsempflindlichen 
Bereich Beschäftigten müssen jedoch vor Aufnahme ihrer Tätig-
keit im Rahmen des personellen Sabotageschutzes gemäß den 
Sicherheitsrichtlinien der Bundesregierung aufgrund des Luftver-
kehrsgesetzes unter Mitwirkung des Verfassungsschutzes über-
prüft worden sein. 

Daher fragen wir die Bundesregierung: 

1. Wann hat die Bundesregierung davon Kenntnis erlangt und in 
welcher Weise hat sie zu dem Umstand votiert, daß 

a) bei der Firma A. S. Dieter Dietze als leitender Mitarbeiter 
tätig ist, 

b) Dietze zuvor Vizepräsident der Berliner Volkspolizei war, 

c) Dietze an A. S. empfohlen wurde durch den früheren Mini-
sterialrat im Bayerischen Innenministerium und heutigen 
Leiter der bayerischen Bereitschaftspolizei, Hermann Friker, 

d) bei der Firma A. S. Klaus-Dieter Neumann tätig gewesen 
sein soll und daß dieser zuvor als Ausbilder von Terroristen 
in der zuständigen Hauptabteilung XXII beschäftigt war, 

e) bei der Firma A. S. der frühere Leiter der Abteilung Staats-
schutz im Bayerischen Landeskriminalamt, Erwin Hösl, als 
Berater tätig ist? 

2. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über Kontakte 
von Neumann zu den in der DDR untergetauchten RAF-Mit-
gliedern? 

3. Inwieweit trifft nach Kenntnis der Bundesregierung der Bericht 
des WDR II-Morgenmagazins am 5. Mai 1993 zu, wonach 
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a) die in München kürzlich gefundenen und mutmaßlich durch 
Dr. Alexander Schalck-Golodkowski transferierten Antiqui-
täten in einem Gebäude der Firma A. S. lagerten, 

b) bei der Firma A. S. auch der 1986 aus dem Bundesnachrich-
tendienst ausgeschiedene Oberst Joachim Philipp tätig sein 
soll, der im Januar/Februar 1990 Dr. Schalck-Golodkowski 
nach seiner Flucht aus der DDR betreute? 

4. Inwieweit war Herr Philipp womöglich Herrn Dr. Schalck-
Golodkowski beim Transfer und Verbergen der Schätze behilf-

lich? 

5. Handelt es sich um den gleichen Philipp, der 

a) 1990 Geschäftsführer der A. S. verbundenen Sicherheits-

firma SECURION war, 

b) schon zuvor beim Bundesnachrichtendienst hochrangige 

Überläufer wie Stiller betreute, 

c) einst zwei Pistolen, die Bundesminister Dr. Klaus Kinkel von 
einem irakischen Ministerialen auf einem deutschen Flug-
hafen als Gastgeschenk erhalten hatte, unter möglicher Um-
gehung deutschen Zoll- und Waffenrechts von dort ins 

Inland verbrachte? 

6. Inwieweit trifft der Bericht in FOCUS Nr. 18/1993 zu, wonach 
der Ingenieur Gerhard P., der bei der Firma Siemens als Abtei-
lungsleiter tätig sein soll, zwanzig Jahre für die Stasi gearbeitet 
haben und vor einem halben Jahr durch das Berliner Kammer-

gericht verurteilt sein soll? 

7. Inwieweit trifft es zu, daß nach den maßgeblichen Sicherheits-
richtlinien des Verfassungsschutzes die Beschäftigung von 
ehemaligen Mitarbeitern der Stasi oder der Volkspolizei in 
Unternehmen, die entweder selbst dem Geheimschutz unter-
liegen oder aber — z. B. als Sicherungskräfte — für geheim-
schutzbetreute Betriebe tätig werden, eigentlich als Sicher-

heitsrisiken anzusehen wären? 

8. Wenn ja, wird die Bundesregierung angesichts der geschilder-
ten Beschäftigungsverhältnisse an laufenden Verträgen mit 
den betreffenden Unternehmen festhalten, und wird sie diesen 
künftig weitere geheimschutzbedürftige Aufträge erteilen? 

Bonn, den 13. Mai 1993 

Ingrid Köppe 
Werner Schulz (Berlin) und Gruppe 


